
für diese Fälle auch lediglich eine Unterbrechung des 
Verfahrens bis zur Fortsetzung durch den Rechtsnach
folger vor.
Eine andere Lösung mußte jedoch hinsichtlich des 
Ehescheidungsverfahrens gefunden werden. Stirbt ein 
Ehegatte, so ist nach § 23 Ziff. 1 FGB die Ehe beendet. 
Damit ist dem Ehescheidungsverfahren die Grundlage

entzogen; es muß ohne weiteres gerichtliches Tätig
werden beendet sein. Eine solche Regelung wird aber 
ausdrücklich auf die Fälle der Ehescheidung zu be
schränken sein. Hinsichtlich der Ehenichtigkeitsklage 
(§ 35 FGB) ist sie nicht anwendbar. Hier bedarf es einer 
differenzierten Regelung, wie sie gegenwärtig in § 24 
FVerfO enthalten ist.
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Besondere Verfahrensarten

Die vorgesehene Neugestaltung des allgemeinen erst
instanzlichen Verfahrens erfaßt mit seinen vielfälti
gen Modifikationen die verschiedenartigen Verhält
nisse und Situationen der gerichtlichen Tätigkeit in 
Zivil-, Familien- und Arbeitsrechtssachen sowie in den 
kraft Gesetzes zugewiesenen sonstigen Rechtsangele
genheiten nahezu völlig. Damit wird es — anders als 
im geltenden Prozeßrecht — im künftigen Verfahrens
recht möglich, mit wenigen besonderen Verfahren aus
zukommen und diese im Komplex zu regeln.

In den besonderen Verfahren dienen die vom Gericht 
auf Antrag zu fällenden Entscheidungen nicht der Lö
sung eines Parteienkonflikts im Bereich des Zivil-, Fa
milien- und Arbeitsrechts. Sie berühren zum Teil die 
allgemeine, durch verfassungsmäßige Grundrechte ge
währleistete Rechtsstellung des Staatsbürgers der so
zialistischen Gesellschaft.
Es handelt sich dabei um;
— die Entscheidung über die Wahlberechtigung,
— die Entmündigung oder deren Aufhebung,
— die unbefristete Einweisung in eine Einrichtung für 

psychisch Kranke oder die Aufhebung einer solchen 
Einweisung,

— die Todeserklärung oder ihre Aufhebung sowie die 
Festsetzung der Todeszeit.

Es geht aber auch um die Klärung zweifelhaft gewor
dener Rechtslagen durch
— die Kraftloserklärung von Urkunden,
— den Ausschluß unbekannter Gläubiger oder Grund

stückseigentümer mit ihren Rechten.

Die auf Grund bestimmter tatsächlicher oder recht
licher Ereignisse bzw. psychischer Zustände zu ziehen
den rechtlichen Schlußfolgerungen müssen sowohl die 
Rechtssicherheit fördern als auch den betroffenen Bür
ger schützen. Die dem allgemeinen erstinstanzlichen 
Verfahren zugrunde liegenden Erfordernisse — die ak
tive Mitwirkung der Schöffen, die mündliche Verhand
lung mit dem Antragsteller und den vom Antrag be
troffenen Personen, die Einbeziehung geeigneter gesell
schaftlicher Kräfte und die sachliche Entscheidung 
durch Urteil — sind auch in den besonderen Verfah
rensarten konsequent zu verwirklichen. Damit wird der 
gegenwärtige Dualismus von Sachentscheidungen durch 
Urteil und Beschluß beseitigt.
Für alle besonderen Verfahren wird ein möglichst ein
facher und übersichtlicher Verfahrensgang angestrebt. 
Um eine auf die jeweilige Spezifik der gesellschaft
lichen Verhältnisse konzentrierte Regelung zu erhal
ten, werden — ohne allgemeingültige Regelungen zu 
wiederholen — die Bestimmungen des allgemeinen Ver
fahrens sinngemäß für anwendbar erklärt. Die Vor
schriften der besonderen Verfahren geben den jeweili
gen spezifischen Bedingungen entsprechende Orientie
rungen zur allseitigen Aufklärung des Sachverhalts. Sie

ermöglichen es, in die Verfahren die zur Aufklärung 
der Wahrheit geeigneten Bürger, gesellschaftlichen Or
ganisationen und staatlichen Institutionen zielgerichtet 
einzubeziehen.

Das Verfahren zur Entscheidung über die Wahlberech
tigung

Um die Teilnahme jedes wahlberechtigten Staatsbür
gers der DDR an der politischen Machtausübung über 
demokratisch gewählte Volksvertretungen entsprechend 
der sozialistischen Verfassung (Art. 5, 19, 21, 22) zu ge
währleisten, ist den Gerichten bei der Vorbereitung der 
Wahlen zu den Volksvertretungen die Aufgabe über
tragen worden, darüber zu wachen, daß kein nach dem 
Wahlgesetz1 berechtigter Bürger in seinem Wahlrecht 
eingeschränkt wird2.
Die hierfür vorgeschlagenen Verfahrensbestimmungen 
entsprechen der seit 1957 geltenden bewährten Rege
lung3.
Das Verfahren wird eingeleitet, wenn ein Bürger ge
gen eine Entscheidung des zuständigen Rates, mit der 
er aus der Wählerliste gestrichen oder mit der seine 
Aufnahme in diese Liste abgelehnt wird, Einspruch 
beim örtlichen zuständigen Kreisgericht einlegt. Über 
den Einspruch ist mit dem Antragsteller und einem 
Vertreter des zuständigen Rates öffentlich zu verhan
deln und durch unanfechtbares Urteil zu entscheiden. 
Für die Durchführung des Verfahrens ist eine Höchst
frist von drei Tagen gesetzt und festgelegt, daß es spä
testens 24 Stunden vor Abschluß der Wählerliste be
endet sein muß.

Das Verfahren zur Entmündigung 
oder zu deren Aufhebung

Für den Fall, daß ein Bürger wegen Geisteskrankheit 
oder infolge des Mißbrauchs von Alkohol oder Rausch
giften dauernd nicht in der Lage ist, die Folgen seines 
Verhaltens abzüschätzen und in seinem wohlverstande
nen Interesse zu handeln, ist im künftigen Zivilgesetz
buch die Entmündigung vorgesehen. Diese greift im 
Interesse der Rechtssicherheit sowie zum Schutze des 
Betroffenen tief in die Rechtsstellung des Entmündig
ten ein. Sie berührt nicht nur die Fähigkeit, eigene 
Rechtsangelegenheiten wirksam zu erledigen, sondern 
zugleich auch die für die sozialistische Gemeinschaft

1 Gesetz über die Wahlen zu den Volksvertretungen der DDR 
vom 31. Juli 1963 (GBl. I S. 97) i. d. F. des Gesetzes zur Ände
rung des Wahlgesetzes vom 13. September 1965 (GBl. I S. 207), 
des Gesetzes zur Änderung des Wahlgesetzes vom 2. Mai 1967 
(GBl. I S. 57) und des Gesetzes zur Änderung des Gesetzes 
über die Wahlen zu den Volksvertretungen der DDR (Wahl
gesetz) vom 17. Dezember 1969 (GBl. 1970 I S. 2).
2 § 20 Abs. 3 des Erlasses des Staatsrates der DDR Uber die 
Wahlen zur Volkssammer und zu den örUichen Volksvertre
tungen der DDR (Wahlordnung) vom 31. Juli 1963 i. d. F. vom 
2. Juli 1965 (GBl. I S. 144).
3 Vgl. für das geltende Recht § 20 Abs. 3 und 4 der Wahlord
nung.
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